
 

Gemeinde Hetlingen 
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Vorlage Nr.: 0293/2019/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 11.07.2019 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Het-
lingen 

04.09.2019 öffentlich 

Sport-, Kultur- und Umweltausschuss der Ge-
meinde Hetlingen 

11.09.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 23.10.2019 öffentlich 

 

Richtlinien über die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten 
 
Sachverhalt: 
Für die Nutzung der gemeindlichen Räumlichkeiten und Liegenschaften der Gemein-
de Hetlingen liegt eine Richtlinie vor.  
 
In der Gemeindevertretung der Gemeinde Hetlingen vom 27. Juni 2019 wurde über 
die geänderte Nutzung der Räumlichkeiten des Hetlinger Treffs und dem ehemaligen 
Laienspielraum beraten und beschlossen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Durch die geänderte Nutzung der Räumlichkeiten ist die Richtlinie entsprechend an-
zupassen. Die geänderte Neufassung wird als Anlage 1 beigefügt. 
 
Der Hetlinger Treff soll in Zukunft vorrangig für die Betreuungsklasse zur Verfügung 
stehen.  
Dadurch entstehen von der bisherigen Raumnutzung durch Vereine und Verbände 
Engpässe.  
Die Laienspielgruppe hat sich zu Beginn des Jahres aufgelöst, so dass der Laien-
spielraum im OG der Mehrzweckhalle zur Verfügung steht und die Nutzung durch 
Vereine und Verbände freigegeben wurde, um den entstandenen Engpässen entge-
gen zu wirken. Hierfür soll in Absprache mit der Gemeinde ein Belegungsplan erstellt 
werden. 
 
Der Hetlinger Treff wird für Sonderveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. 
Über die Nutzung erfolgt eine Absprache zwischen dem Verein Betreuungsklasse 
e.V., dem jeweiligen Vereinsvorsitzenden und dem Bürgermeister.  
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Finanzierung: 
Die Bereitstellung der Mittel für die Sanierung der Räumlichkeiten wurden in der Ge-
meindevertretung vom 27. Juni 2019 beschlossen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
-keine- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Schul- und Sozialausschuss empfiehlt / Der Sport-, Kultur- und Umwelt-
ausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, die in der Anlage 
beigefügte Neufassung der Richtlinie zu erlassen.  
 
 
 
__________________ 
  (Rahn-Wolff) 
 Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1: Neufassung Richtlinie 
Anlage 2: Synopse zur Neufassung Richtlinie 
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Richtlinien über die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten und 
Liegenschaften der Gemeinde Hetlingen außerhalb ihrer eigentlichen 

Zweckbestimmung 

 
§ 1 

Allgemeines 
 
1. Die Schulräume stehen grundsätzlich der Grundschule Hetlingen zur Verfügung. 
 
    Die Mehrzweckhalle Hetlingen und die Freisportflächen dienen der Grundschule    
    Hetlingen, dem Kindergarten, dem Verein Betreuungsklasse Hetlingen e.V. und  
    dem Hetlinger Männerturnverein von 1903 e.V. auf der Grundlage des mit der  
    Gemeinde Hetlingen geschlossenen Nutzungsvertrages. 
 
    Der „Hetlinger Treff“ mit direktem Zugang vom Lichthof steht lt. Beschlüssen der   
    Gemeindevertretung vom 27.03.2014 und 27.06.2019 dem Verein  
    „Betreuungsschule Hetlingen e.V.“ zur vorrangigen Benutzung zur Verfügung. 
    Für Sonderveranstaltungen stellt der Verein „Betreuungsklasse Hetlingen  
    e.V.“, nach Absprache mit den jeweiligen Vereinsvorsitzenden und dem  
    Bürgermeister, die Räumlichkeiten zur Verfügung. 
 
    Der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus (EG) dient grundsätzlich und vorrangig den   
    dienstlichen Zwecken der Freiwilligen Feuerwehr.  

Der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus steht grundsätzlich allen Vereinen und            
Verbänden sowie den gemeindlichen Einrichtungen zur Verfügung, vorrangig der 
Freiwilligen Feuerwehr Hetlingen. Die Terminvergabe erfolgt durch die 
Wehrführung, alle Termine werden unter Vorbehalt vergeben. Sollte die Wehr den 
Raum kurzfristig benötigen, können Termine abgesagt werden. Die Wehrführung 
verpflichtet sich dieses schnellstmöglich mitzuteilen. Bei Einsätzen kann es 
erforderlich sein, begonnene Veranstaltungen/Nutzungen abzubrechen, dann ist 
der Raum unverzüglich zu räumen. 

Der Raum ist grundsätzlich so zu hinterlassen wie er vorgefunden wurde. Eine 
Übersicht über die Aufstellung der Tische liegt aus. Die Tische sind beim 
Umstellen anzuheben, ansonsten nehmen die Tischfüße schaden. 

Die Küche kann genutzt werden. Alle benutzten Gegenstände sind gereinigt 
zurückzulegen. Schäden sind unverzüglich am nächsten Werktag zu melden und 
durch den Nutzer zu ersetzen. 

 
    Der Vereinsraum im OG der Feuerwache steht nach Absprache mit der    
    Verwaltung / dem/der Bürgermeister/in allen Hetlingern Vereinen und Verbänden  
    zur Verfügung. 
 
    Der Ballraum / HMTV-Raum im hinteren Bereich des EG wird von der  
    Fußballsparte des HMTV genutzt.  
 
    Die an das Schulgebäude angrenzenden Umkleideräume und Sanitäranlagen  
    werden im Rahmen des Schulbetriebes und Sportbetriebes des HMTV genutzt. 
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    Der ehemalige Laienspielraum steht grundsätzlich allen Vereinen und  
    Verbänden sowie den gemeindlichen Einrichtungen zur Verfügung. Die  
    Terminvergabe erfolgt durch die Gemeinde.  
 
2. Beauftragte der Gemeinde Hetlingen achten auf die Einhaltung der    
    Nutzungsvereinbarungen, dieser Richtlinien und sonstigen Nutzungsordnungen,  
    wiederholte oder grobe Unregelmäßigkeiten sowie festgestellte Schaden und  
    ggfs. der Name des Verursachers sind der Gemeinde Hetlingen bzw. der  
    Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein unverzüglich zu melden. 
 
3. Das Hausrecht wird jeweils durch den amtierenden Bürgermeister ausgeübt bzw.     
    einem von ihm beauftragten Vertreter, für den Bereich der Schule außerdem durch  
    die Schulleitung, für das Feuerwehrgerätehaus auch durch den Wehrführer bzw.  
    seinen Stellvertreter. Für andere von den Vereinen und Verbänden genutzten  
    Räumlichkeiten von deren Vorsitzenden. 
 

 
§ 2 

Schulräume 
 
1. Einzelerlaubnisse für Sonderveranstaltungen in den Schulräumen werden mit  
    dem/der Schulleiter/in und dem/der Bürgermeister/in abgestimmt. Die Schule   
    erhält eine Ausfertigung der Nutzungsvereinbarung zur Kenntnisnahme. 
 
2. Räume und Mobiliar sowie Geräte sind schonend zu behandeln. Verunreinigungen  
    sind zu vermeiden. 
    Die Räumlichkeiten sind gereinigt zu verlassen. Die Geräte sind nach Gebrauch   
    an den dafür vorgesehenen Platz zurückzubringen. 
 
3.  In sämtlichen Räumen darf nicht geraucht werden! 
 

§ 3 
Freisportflächen 

 
1. § 2 Abs. 2 - 3 gelten entsprechend auch für die Freisportflächen. 
 
2. Die Benutzung der Rasensportanlagen ist nur zeitlich begrenzt zu erlauben.   
 
    Die benutzungsgerechte Herrichtung der Anlagen obliegt den Veranstaltern. Die  
    Benutzung ist mit dem/der Bürgermeister/in und dem HMTV (Vorsitzende/r) vor  
    Inanspruchnahme der Flächen abzustimmen. 
 
3. Der Nutzer sorgt für einen ausreichenden Ordnungs- und Sanitätsdienst. 
 

§ 4 
Mehrzweckhalle 

 
1. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 - 3 gelten ebenfalls. Bei Sonderveranstaltungen   
    erfolgt vor Inanspruchnahme eine Abstimmung seitens der Gemeinde, vertreten  
    durch den/die Bürgermeister/in bzw. den/der amtierenden stv. Bürgermeister/in,   
    mit den übrigen Nutzern. 
 
2. Die Mehrzweckhalle ist nach Schluss der Veranstaltung besenrein zu übergeben.  



 
3 

 

    Bei Veranstaltungen mit Bewirtung und Großveranstaltungen mit mehr als 50           
    Teilnehmern ist über die zuständige Raumpflegerin der Gemeinde eine   
    Nassreinigung ausführen zu lassen. Für die Reinigung wird ein Kostenbeitrag von  
    100 € festgesetzt. 

§ 5 
„Hetlinger Treff“ 

 
1. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 - 3 gelten ebenfalls.  
    Für die Nutzung für gemeindliche Veranstaltungen und Veranstaltungen von   
    Vereinen und Verbänden sind die Räumlichkeiten bereit zu stellen. Die  
    Nutzung ist mit dem Vorstand des Vereines „Betreuungsklasse Hetlingen  
    e.V.“, dem Bürgermeister und den Vereinen und Verbänden abzustimmen. 
 
2. Der Raum ist nach Schluss der Veranstaltung besenrein zu übergeben. 
 

 
 

§ 6 
Schulungsraum im Feuerwehrgerätehaus 

 
1. Für den Schulungsraum gelten die Bestimmungen des § 1 Abs. 1 - 3 und § 2 Abs.  

2 – 3 ebenfalls. Die Benutzung ist mit der Freiwilligen Feuerwehr, diese vertreten 
durch den Wehrführer oder seinen Stellvertreter sowie den/der Bürgermeister/in 
bzw. den/der amtierenden stv. Bürgermeister/in abzustimmen. 

 
2. Für den Vereinsraum gelten die Bestimmungen des § 2 Abs. 1-3 ebenfalls. Die  
    Benutzung ist mit dem/der Bürgermeister/in bzw. den/der amtierenden stv.  
    Bürgermeister/in abzustimmen. 
 
3. Die Räume sind nach Abschluss der Veranstaltung im besenreinen Zustand zu  
    übergeben. 
 

§ 7 
Nutzungsgrundsätze und Haftung 

 
1. Der Nutzer erkennt durch Vertragsunterschrift diese Richtlinien oder sonstige  
    Bedingungen an und verpflichtet sich zu deren Einhaltung. 
 
2. Die Räumlichkeiten pp. werden in dem Zustand überlassen, in welchem sie sich  
    jeweils befinden. Der Nutzer hat zu prüfen, ob sich die Räumlichkeiten usw. für  
    seine Zwecke, in ordnungsgemäßem Zustand befinden. Schadhafte Geräte oder  
    Anlage dürfen nicht benutzt werden. 
 
3. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Unfälle, Diebstähle oder sonstige  
    während der Benutzung auftretende Schäden. 
 
4. Schadenersatzansprüche gegenüber der Gemeinde wegen leicht fahrlässiger  
    Verletzung der Verkehrssicherungspflicht insbesondere bei fehlerhafter  
    Beschaffenheit der Sportanlagen bzw. Räumlichkeiten einschl. des Inventars und  
    sonstiger zur Verfügung gestellter Gegenstände sind ausgeschlossen. 
 
5. Der Nutzer hält die Gemeinde von sämtlichen Schadenersatzansprüchen Dritter  
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    frei. Er hat sich gegen das Risiko aus der Freistellungsverpflichtung durch eine  
    entsprechende Haftpflichtversicherung abzusichern. Ein entsprechender  
    Versicherungsnachweis ist auf Verlangen vorzulegen. 
 
6. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die an den überlassenen Einrichtungen  
    entstehen. Bei einem Verlust von Schlüsseln haftet der Nutzer nicht nur für deren  
    Ersatz, sondern auch für sonstige entstehende Folgekosten (z.B. Schließanlage). 
 
7. Die Gemeinde Hetlingen haftet als Grundstückseigentümer für den sicheren  
    Zustand gemäß § 83 6 BGB. 
 
8. Die Kosten für die Reinigung sind spätestens 2 Wochen vor der Durchführung der  
    jeweiligen Veranstaltung zu überweisen. 
 

 
 
 

§ 8 
Sonderregelungen 

 
Die im Rahmen der jährlichen Terminabsprache der Gemeinde mit den örtlichen 
Vereinen und Verbänden festgelegten Veranstaltungen gelten als genehmigt. 
 
Die Durchführung dieser Veranstaltungen ist lediglich rechtzeitig, d.h. 4 Wochen vor 
Ausführung, der Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein bzw. der Gemeinde 
Hetlingen anzuzeigen, damit die Reinigung und Information an andere Nutzer 
während dieser Zeit regelmäßig erfolgen kann. 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien treten am __ .__ .____ in Kraft.  
 
 
 
Hetlingen, den  
 
 
 
 
____________ 
  (Rahn-Wolf) 
Bürgermeister 



Synopse zur Änderung der Richtlinie über die Nutzung gemeindlicher Räumlichkeiten und Liegenschaften der 

Gemeinde Hetlingen außerhalb Ihrer eigentlichen Zweckbestimmung 
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Richtlinie vom 01.01.2019 Richtlinie Änderung Begründung 

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Die Schulräume stehen grundsätzlich der  

   Grundschule Hetlingen zur Verfügung. 
 
Die Mehrzweckhalle Hetlingen und die 
Freisportflächen dienen der Grundschule 
Hetlingen, dem Kindergarten und dem 
Hetlinger Männerturnverein von 1903 
e.V. auf der Grundlage des mit der 
Gemeinde Hetlingen geschlossenen 
Nutzungsvertrages. 
 
 
Der „Hetlinger Treff“ dient vorrangig 
gemeindlichen Veranstaltungen, wie z.B. 
Ausschusssitzungen und Besprechun-
gen, das gilt entsprechend für Vereine 
und Verbände. 
 
 
Der vordere Bereich des „Hetlinger 
Treffs“ mit direktem Zugang vom Lichthof 
steht lt. Beschluss der Gemeinde-
vertretung vom 27.03.2014 dem Verein 
„Betreuungsschule Hetlingen e.V.“ zur 
alleinigen Benutzung zur Verfügung. 
Für Sonderveranstaltungen räumt der 
Verein „Betreuungsklasse Hetlingen e.V.“ 

§ 1 
Allgemeines 

 
1. Die Schulräume stehen grundsätzlich der  

Grundschule Hetlingen zur Verfügung. 
 
Die Mehrzweckhalle Hetlingen und die 
Freisportflächen dienen der Grundschule 
Hetlingen, dem Kindergarten, dem Verein 
Betreuungsklasse Hetlingen e.V. und 
dem Hetlinger Männerturnverein von 
1903 e.V. auf der Grundlage des mit der 
Gemeinde Hetlingen geschlossenen 
Nutzungsvertrages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der „Hetlinger Treff“ mit direktem Zugang 
vom Lichthof steht lt. Beschlüssen der 
Gemeindevertretung vom 27.03.2014 
und 27.06.2019 dem Verein 
„Betreuungsschule Hetlingen e.V.“ zur 
vorrangigen Benutzung zur Verfügung. 
Für Sonderveranstaltungen stellt der 
Verein „Betreuungsklasse Hetlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung 

vom 27.06.2019 dient der Raum der 

Betreuungsklasse zur vorrangigen 

Nutzung. Der Passus ist zu streichen. 

 

Die Anpassung erfolgt lt. Beschluss 

der Gemeindevertretung vom 

27.06.2019. Der Raum dient der 

Betreuungsklasse zur vorrangigen 

Nutzung. 
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den vorderen Bereich nach Absprache 
mit den jeweiligen Vereinsvorsitzenden 
leer. 
 
 
Der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus 
(EG) dient grundsätzlich und vorrangig 
den dienstlichen Zwecken der Frei-
willigen Feuerwehr. 
Der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus 
steht grundsätzlich allen Vereinen und            
Verbänden sowie den gemeindlichen 
Einrichtungen zur Verfügung, vorrangig 
der Freiwilligen Feuerwehr Hetlingen. Die 
Terminvergabe erfolgt durch die 
Wehrführung, alle Termine werden unter 
Vorbehalt vergeben. Sollte die Wehr den 
Raum kurzfristig benötigen, können 
Termine abgesagt werden. Die 
Wehrführung verpflichtet sich dieses 
schnellstmöglich mitzuteilen. Bei 
Einsätzen kann es erforderlich sein, 
begonnene Veranstaltungen/Nutzungen 
abzubrechen, dann ist der Raum 
unverzüglich zu räumen. 
Der Raum ist grundsätzlich so zu 
hinterlassen wie er vorgefunden wurde. 
Eine Übersicht über die Aufstellung der 
Tische liegt aus. Die Tische sind beim 
Umstellen anzuheben, ansonsten 
nehmen die Tischfüße schaden. 

e.V.“, nach Absprache mit den jeweiligen 
Vereinsvorsitzenden und dem 
Bürgermeister, die Räumlichkeiten zur 
Verfügung. 
 
Der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus 
(EG) dient grundsätzlich und vorrangig 
den dienstlichen Zwecken der 
Freiwilligen Feuerwehr. 
Der Gemeinderaum im Feuerwehrhaus 
steht grundsätzlich allen Vereinen und            
Verbänden sowie den gemeindlichen 
Einrichtungen zur Verfügung, vorrangig 
der Freiwilligen Feuerwehr Hetlingen. Die 
Terminvergabe erfolgt durch die 
Wehrführung, alle Termine werden unter 
Vorbehalt vergeben. Sollte die Wehr den 
Raum kurzfristig benötigen, können 
Termine abgesagt werden. Die 
Wehrführung verpflichtet sich dieses 
schnellstmöglich mitzuteilen. Bei 
Einsätzen kann es erforderlich sein, 
begonnene Veranstaltungen/Nutzungen 
abzubrechen, dann ist der Raum 
unverzüglich zu räumen. 
Der Raum ist grundsätzlich so zu 
hinterlassen wie er vorgefunden wurde. 
Eine Übersicht über die Aufstellung der 
Tische liegt aus. Die Tische sind beim 
Umstellen anzuheben, ansonsten 
nehmen die Tischfüße schaden. 
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Die Küche kann genutzt werden. Alle 
benutzten Gegenstände sind gereinigt 
zurückzulegen. Schäden sind 
unverzüglich am nächsten Werktag zu 
melden und durch den Nutzer zu 
ersetzen. 
 
Der Vereinsraum im OG der Feuerwache 
steht nach Absprache mit der 
Verwaltung / dem/der Bürgermeister/in 
allen Hetlingern Vereinen und Verbänden 
zur Verfügung. 
 
Der Ballraum / HMTV-Raum im hinteren 
Bereich des EG wird von der 
Fußballsparte des HMTV genutzt. 
 
Die an das Schulgebäude angrenzenden 
Umkleideräume und Sanitäranlagen 
werden im Rahmen des Schulbetriebes 
und Sportbetriebes des HMTV genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Küche kann genutzt werden. Alle 
benutzten Gegenstände sind gereinigt 
zurückzulegen. Schäden sind 
unverzüglich am nächsten Werktag zu 
melden und durch den Nutzer zu 
ersetzen. 
 
Der Vereinsraum im OG der Feuerwache 
steht nach Absprache mit der 
Verwaltung / dem/der Bürgermeister/in 
allen Hetlingern Vereinen und Verbänden 
zur Verfügung. 
 
Der Ballraum / HMTV-Raum im hinteren 
Bereich des EG wird von der 
Fußballsparte des HMTV genutzt. 
 
Die an das Schulgebäude angrenzenden 
Umkleideräume und Sanitäranlagen 
werden im Rahmen des Schulbetriebes 
und Sportbetriebes des HMTV genutzt. 
 
 
Der ehemalige Laienspielraum steht 
grundsätzlich allen Vereinen und 
Verbänden sowie den gemeindlichen 
Einrichtungen zur Verfügung. Die 
Terminvergabe erfolgt durch die 
Gemeinde. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lt. Beschluss der Gemeindevertretung 

vom 27.06.2019 soll der Raum zur 

Verfügung gestellt werden.  

Die Laienspielgruppe wurde aufgelöst. 
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2. Beauftragte der Gemeinde Hetlingen 
achten auf die Einhaltung der 
Nutzungsvereinbarungen, dieser 
Richtlinien und sonstigen Nutzungs-
ordnungen, wiederholte oder grobe 
Unregelmäßigkeiten sowie festgestellte 
Schaden und ggfs. der Name des 
Verursachers sind der Gemeinde 
Hetlingen bzw. der Amtsverwaltung 
Geest und Marsch Südholstein 
unverzüglich zu melden. 
 

3.  Das Hausrecht wird jeweils durch den 
amtierenden Bürgermeister ausgeübt 
bzw. einem von ihm beauftragten 
Vertreter, für den Bereich der Schule 
außerdem durch die Schulleitung, für das 
Feuerwehrgerätehaus auch durch den 
Wehrführer bzw. seinen Stellvertreter. 
Für andere von den Vereinen und 
Verbänden genutzten Räumlichkeiten 
von deren Vorsitzenden. 

 

2.  Beauftragte der Gemeinde Hetlingen 
achten auf die Einhaltung der 
Nutzungsvereinbarungen, dieser 
Richtlinien und sonstigen Nutzungs-
ordnungen, wiederholte oder grobe 
Unregelmäßigkeiten sowie festgestellte 
Schaden und ggfs. der Name des 
Verursachers sind der Gemeinde 
Hetlingen bzw. der Amtsverwaltung 
Geest und Marsch Südholstein 
unverzüglich zu melden. 
 

3.  Das Hausrecht wird jeweils durch den 
amtierenden Bürgermeister ausgeübt 
bzw. einem von ihm beauftragten 
Vertreter, für den Bereich der Schule 
außerdem durch die Schulleitung, für das 
Feuerwehrgerätehaus auch durch den 
Wehrführer bzw. seinen Stellvertreter. 
Für andere von den Vereinen und 
Verbänden genutzten Räumlichkeiten 
von deren Vorsitzenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2 
Schulräume 

 
1.  Einzelerlaubnisse für Sonderveran-

staltungen in den Schulräumen werden 
mit dem/der Schulleiter/in und dem/der 
Bürgermeister/in abgestimmt. Die Schule   

§ 2 
Schulräume 

 
1.  Einzelerlaubnisse für Sonderveran-

staltungen in den Schulräumen werden 
mit dem/der Schulleiter/in und dem/der 
Bürgermeister/in abgestimmt. Die Schule   
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erhält eine Ausfertigung der Nutzungs-
vereinbarung zur Kenntnisnahme. 
 

2. Räume und Mobiliar sowie Geräte sind 
schonend zu behandeln. 
Verunreinigungen sind zu vermeiden. 
Die Räumlichkeiten sind gereinigt zu 
verlassen. Die Geräte sind nach 
Gebrauch an den dafür vorgesehenen 
Platz zurückzubringen. 
 

3.  In sämtlichen Räumen darf nicht 
geraucht werden! 

 

erhält eine Ausfertigung der Nutzungs-
vereinbarung zur Kenntnisnahme. 
 

2.  Räume und Mobiliar sowie Geräte sind 
schonend zu behandeln. 
Verunreinigungen sind zu vermeiden. 
Die Räumlichkeiten sind gereinigt zu 
verlassen. Die Geräte sind nach 
Gebrauch an den dafür vorgesehenen 
Platz zurückzubringen. 
 

3.  In sämtlichen Räumen darf nicht geraucht 
werden! 

 

§ 3 
Freisportflächen 

 
1. § 2 Abs. 2 - 3 gelten entsprechend auch 

für die Freisportflächen. 
 
2. Die Benutzung der Rasensportanlagen ist 

nur zeitlich begrenzt zu erlauben.   
 
    Die benutzungsgerechte Herrichtung der 
    Anlagen obliegt den Veranstaltern. Die  
    Benutzung ist mit dem/der Bürger- 
    meister/in und dem HMTV 
    (Vorsitzende/r) vor Inanspruchnahme der 
    Flächen abzustimmen. 
 

§ 3 
Freisportflächen 

 
1.  § 2 Abs. 2 - 3 gelten entsprechend auch 

für die Freisportflächen. 
 
2.  Die Benutzung der Rasensportanlagen 

ist nur zeitlich begrenzt zu erlauben.   
 
     Die benutzungsgerechte Herrichtung der 

Anlagen obliegt den Veranstaltern. Die  
     Benutzung ist mit dem/der Bürger-

meister/in und dem HMTV 
(Vorsitzende/r) vor  

     Inanspruchnahme der Flächen 
abzustimmen. 
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3. Der Nutzer sorgt für einen ausreichenden 
Ordnungs- und Sanitätsdienst. 

 

3.  Der Nutzer sorgt für einen ausreichenden 
Ordnungs- und Sanitätsdienst. 

 

§ 4 
Mehrzweckhalle 

 
1. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 - 3 

gelten ebenfalls. Bei Sonderveranstal-
tungen erfolgt vor Inanspruchnahme eine 
Abstimmung seitens der Gemeinde, 
vertreten durch den/die Bürgermeister/in 
bzw. den/der amtierenden stv. Bürger-
meister/in, mit den übrigen Nutzern. 

 
2. Die Mehrzweckhalle ist nach Schluss der 

Veranstaltung besenrein zu übergeben.  
    Bei Veranstaltungen mit Bewirtung und 

Großveranstaltungen mit mehr als 50           
    Teilnehmern ist über die zuständige 

Raumpflegerin der Gemeinde eine   
    Nassreinigung ausführen zu lassen. Für 

die Reinigung wird ein Kostenbeitrag von  
    100 € festgesetzt. 

 

§ 4 
Mehrzweckhalle 

 
1.  Die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 - 3 

gelten ebenfalls. Bei Sonderveranstal-
tungen erfolgt vor Inanspruchnahme eine 
Abstimmung seitens der Gemeinde, 
vertreten durch den/die Bürgermeister/in 
bzw. den/der amtierenden stv. Bürger-
meister/in, mit den übrigen Nutzern. 

 
2.  Die Mehrzweckhalle ist nach Schluss der 

Veranstaltung besenrein zu übergeben.  
     Bei Veranstaltungen mit Bewirtung und 

Großveranstaltungen mit mehr als 50           
     Teilnehmern ist über die zuständige 

Raumpflegerin der Gemeinde eine   
     Nassreinigung ausführen zu lassen. Für 

die Reinigung wird ein Kostenbeitrag 
von 100 € festgesetzt. 

 

 

§ 5 
„Hetlinger Treff“ 

 
1.  Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 - 3 

gelten ebenfalls. Es erfolgt eine 
Abstimmung seitens der Gemeinde, 

§ 5 
„Hetlinger Treff“ 

 
1. Die Bestimmungen des § 2 Abs. 2 - 3 
gelten ebenfalls.  
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vertreten durch den/die Bürgermeister/in 
bzw. den/der amtierenden stv. 
Bürgermeister/in, mit allen Nutzern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Der Sitzungsraum ist nach Schluss der 

Veranstaltung besenrein zu übergeben. 

 

 
 
 
 
Für die Nutzung für gemeindliche 
Veranstaltungen und Veranstaltungen 
von Vereinen und Verbänden sind die 
Räumlichkeiten bereit zu stellen. Die  
Nutzung ist mit dem Vorstand des 
Vereines „Betreuungsklasse Hetlingen  
e.V.“, dem Bürgermeister und den 
Vereinen und Verbänden abzustimmen. 
 
2. Der Raum ist nach Schluss der 
Veranstaltung besenrein zu übergeben. 

 

 

 

Aufgrund des Beschlusses der 

Gemeindevertretung vom 27.06.2019 

sind die Vorgaben der Regelungen 

über die anderweitige Nutzung 

anzupassen. 

§ 6 
Schulungsraum im 

Feuerwehrgerätehaus 
 

1. Für den Schulungsraum gelten die 
Bestimmungen des § 1 Abs. 1 - 3 und § 2 
Abs.  2 – 3 ebenfalls. Die Benutzung ist 
mit der Freiwilligen Feuerwehr, diese 
vertreten durch den Wehrführer oder 
seinen Stellvertreter sowie den/der 
Bürgermeister/in bzw. den/der 
amtierenden stv. Bürgermeister/in 
abzustimmen. 
 

2.  Für den Vereinsraum gelten die 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1-3 

§ 6 
Schulungsraum im 

Feuerwehrgerätehaus 
 

1. Für den Schulungsraum gelten die 
Bestimmungen des § 1 Abs. 1 - 3 und § 2 
Abs.  2 – 3 ebenfalls. Die Benutzung ist 
mit der Freiwilligen Feuerwehr, diese 
vertreten durch den Wehrführer oder 
seinen Stellvertreter sowie den/der 
Bürgermeister/in bzw. den/der 
amtierenden stv. Bürgermeister/in 
abzustimmen. 
 

2. Für den Vereinsraum gelten die 
Bestimmungen des § 2 Abs. 1-3 
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ebenfalls. Die Benutzung ist mit dem/der 
Bürgermeister/in bzw. den/der 
amtierenden stv. Bürgermeister/in 
abzustimmen. 

 
3.  Die Räume sind nach Abschluss der 

Veranstaltung im besenreinen Zustand 
zu übergeben. 

 

ebenfalls. Die Benutzung ist mit dem/der 
Bürgermeister/in bzw. den/der 
amtierenden stv. Bürgermeister/in 
abzustimmen. 
 

3.  Die Räume sind nach Abschluss der 
Veranstaltung im besenreinen Zustand 
zu übergeben. 

 

§ 7 
Nutzungsgrundsätze und Haftung 

 
1.  Der Nutzer erkennt durch Vertrags-

unterschrift diese Richtlinien oder 
sonstige Bedingungen an und verpflichtet 
sich zu deren Einhaltung. 

 
2.  Die Räumlichkeiten pp. werden in dem 

Zustand überlassen, in welchem sie sich  
     jeweils befinden. Der Nutzer hat zu 

prüfen, ob sich die Räumlichkeiten usw. 
für seine Zwecke in ordnungsgemäßem 
Zustand befinden. Schadhafte Geräte 
oder Anlage dürfen nicht benutzt werden. 

 
3. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung 

für Unfälle, Diebstähle oder sonstige  
     während der Benutzung auftretende 

Schäden. 
 

§ 7 
Nutzungsgrundsätze und Haftung 

 
1.  Der Nutzer erkennt durch Vertrags-

unterschrift diese Richtlinien oder 
sonstige Bedingungen an und verpflichtet 
sich zu deren Einhaltung. 

 
2.  Die Räumlichkeiten pp. werden in dem 

Zustand überlassen, in welchem sie sich  
     jeweils befinden. Der Nutzer hat zu 

prüfen, ob sich die Räumlichkeiten usw. 
für seine Zwecke, in ordnungsgemäßem 
Zustand befinden. Schadhafte Geräte 
oder Anlage dürfen nicht benutzt werden. 

 
3.  Die Gemeinde übernimmt keine Haftung 

für Unfälle, Diebstähle oder sonstige  
     während der Benutzung auftretende 

Schäden. 
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4.  Schadenersatzansprüche gegenüber der 
Gemeinde wegen leicht fahrlässiger  

     Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
insbesondere bei fehlerhafter  

     Beschaffenheit der Sportanlagen bzw. 
Räumlichkeiten einschl. des Inventars 
und sonstiger zur Verfügung gestellter 
Gegenstände sind ausgeschlossen. 

 
5.  Der Nutzer hält die Gemeinde von 

sämtlichen Schadenersatzansprüchen 
Dritter frei. Er hat sich gegen das Risiko 
aus der Freistellungsverpflichtung durch 
eine entsprechende Haftpflicht-
versicherung abzusichern. Ein ent-
sprechender Versicherungsnachweis ist 
auf Verlangen vorzulegen. 

 
6.  Der Nutzer haftet für alle Schäden, die an 

den überlassenen Einrichtungen  
     entstehen. Bei einem Verlust von 

Schlüsseln haftet der Nutzer nicht nur für 
deren Ersatz, sondern auch für sonstige 
entstehende Folgekosten (z.B. 
Schließanlage). 

 
7.  Die Gemeinde Hetlingen haftet als 

Grundstückseigentümer für den sicheren  
     Zustand gemäß § 83 6 BGB. 
 

4.  Schadenersatzansprüche gegenüber der 
Gemeinde wegen leicht fahrlässiger  

     Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
insbesondere bei fehlerhafter  

     Beschaffenheit der Sportanlagen bzw. 
Räumlichkeiten einschl. des Inventars 
und sonstiger zur Verfügung gestellter 
Gegenstände sind ausgeschlossen. 

 
5.  Der Nutzer hält die Gemeinde von 

sämtlichen Schadenersatzansprüchen 
Dritter frei. Er hat sich gegen das Risiko 
aus der Freistellungsverpflichtung durch 
eine entsprechende Haftpflicht-
versicherung abzusichern. Ein ent-
sprechender Versicherungsnachweis ist 
auf Verlangen vorzulegen. 

 
6.  Der Nutzer haftet für alle Schäden, die an 

den überlassenen Einrichtungen  
     entstehen. Bei einem Verlust von 

Schlüsseln haftet der Nutzer nicht nur für 
deren Ersatz, sondern auch für sonstige 
entstehende Folgekosten (z.B. 
Schließanlage). 

 
7.  Die Gemeinde Hetlingen haftet als 

Grundstückseigentümer für den sicheren  
     Zustand gemäß § 83 6 BGB. 
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8.  Die Kosten für die Reinigung sind 
spätestens 2 Wochen vor der Durch-
führung der jeweiligen Veranstaltung zu 
überweisen. 

 

8.  Die Kosten für die Reinigung sind 
spätestens 2 Wochen vor der Durch-
führung der jeweiligen Veranstaltung zu 
überweisen. 

 

§ 8 
Sonderregelungen 

 
Die im Rahmen der jährlichen 
Terminabsprache der Gemeinde mit den 
örtlichen Vereinen und Verbänden 
festgelegten Veranstaltungen gelten als 
genehmigt. 
 
Die Durchführung dieser Veranstaltungen 
ist lediglich rechtzeitig, d.h. 4 Wochen vor 
Ausführung, der Amtsverwaltung Geest 
und Marsch Südholstein bzw. der 
Gemeinde Hetlingen anzuzeigen, damit 
die Reinigung und Information an andere 
Nutzer während dieser Zeit regelmäßig 
erfolgen kann. 
 

 

§ 8 
Sonderregelungen 

 
Die im Rahmen der jährlichen 
Terminabsprache der Gemeinde mit den 
örtlichen Vereinen und Verbänden 
festgelegten Veranstaltungen gelten als 
genehmigt. 
 
Die Durchführung dieser Veranstaltungen 
ist lediglich rechtzeitig, d.h. 4 Wochen vor 
Ausführung, der Amtsverwaltung Geest 
und Marsch Südholstein bzw. der 
Gemeinde Hetlingen anzuzeigen, damit 
die Reinigung und Information an andere 
Nutzer während dieser Zeit regelmäßig 
erfolgen kann. 

 

 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien treten am __ .__ .____ 
in Kraft.  
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Richtlinien treten am __ .__ .____ 
in Kraft.  
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Hetlingen, den  
 
 
 
 
____________ 
  (Rahn-Wolf) 
Bürgermeister 

 

 
 
Hetlingen, den  
 
 
 
 
____________ 
  (Rahn-Wolf) 
Bürgermeister 

 

 





 

Gemeinde Hetlingen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0318/2019/HET/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 17.10.2019 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ: 4/ 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schul- und Sozialausschuss der Gemeinde Het-
lingen 

13.11.2019 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Hetlingen 04.12.2019 öffentlich 

Gemeindevertretung Hetlingen 11.12.2019 öffentlich 

 

DRK-Kindertagesstätte -Erhöhung Arbeitszeit im hauswirtschaftlichen 
Bereich- 
 
Sachverhalt: 
Für die hauswirtschaftlichen Tätigkeiten in der Kindertagesstätte sind Personalstun-
den bereit zu stellen. Die hauswirtschaftlichen Kräfte wurden in der Vergangenheit 
mit ca. zwei Stunden am Tag durch einen FSJler dabei unterstützt. Seit dem 
01.06.2019 hat die DRK-Kindertagesstätte keinen FSJler mehr. Seitdem werden die-
se Tätigkeiten durch die Hauswirtschaftskräfte geleistet. Dies führt zu Mehrstunden, 
welche wiederum Freizeitausgleich abgegolten werden. In der Anlage ist der Antrag 
auf Erhöhung von 10 Stunden / Woche beigefügt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Aufgrund der vakanten FSJler-Stelle fällt im Bereich der hauswirtschaftlichen Kräfte 
eine begründete Mehrarbeit an.  
 
Die Kosten der 10 Wochenstunden sind mit ca. 9.240,00 € angegeben worden. Im 
Haushalt für die Kindertagesstätte sind Personalkosten des FSJlers mit 10.100,00 € 
pro Jahr eingeplant. Durch die Nichtbesetzung der FSJler-Stelle seit dem 01.06.2019 
sind die Ausgaben hierzu eingespart worden.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die Mehrkosten sind im Haushalt der Kindertagesstätte auszuweisen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Eine Förderung der hauswirtschaftlichen Kräfte gibt es nicht.   
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Beschlussvorschlag: 
Der Schul- und Sozialausschuss / Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Ge-
meindevertretung beschließt, dem Antrag auf Erhöhung der Arbeitszeit um 10 
Wochenstunden der hauswirtschaftlichen Kräfte zuzustimmen. Die Mehrkosten 
sind im Haushalt und der Jahresrechnung auszuweisen.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
   (Rahn-Wolff) 
  Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag DRK-Kreisverband  
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Vorsitzender: Ralf Hübner Schriftführerin:  Margit Tolle  1. Beisitzer: Hans-Joachim Thomsen † 

Stellv. Vorsitzende: Ines Bitow Schatzmeisterin: Helga Matthießen  2. Beisitzer: Oliver Lammert 

Konto: DE21 2216 3114 0000 1436 50 GENODEF1HTE Raiffeisenbank Elbmarsch eG 

 

 

Antrag der Freien Wahlgemeinschaft zum Bauausschuss am 

28.11.2019 

Die Freie Wählergemeinschaft beantragt die Beauftragung eines externen Planungsbüros 

zur Erarbeitung und Erstellung des beschlossenen Dorfentwicklungskonzeptes (Beschluss 

der Gemeindevertretung vom 27. Juni 2019). 

Die Verwaltung wird beauftragt entsprechende Angebote einzuholen und bei der Aktivregion 

einen Förderantrag zu stellen und ggf. weitere Mittel aus dem neuen Förderprogramm der 

Landesregierung für die Entwicklung in den Regionen zu beantragen. 

Die notwendigen Mittel sind in dem Haushalt 2020 einzuplanen. 

Erwartungen an das externe Planungsbüro 

Im Rahmen der Erstellung des Dorfentwicklungskonzepts sind u.a. zu untersuchen: 

• Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Bevölkerungsentwicklung, den 
Wohnungsmarkt und die örtliche Infrastruktur (z.B. Wohnraumbedarfe, Kapazität von 
Schule und Kindergarten) 

• Stärkung der dörflichen Identität und des Gemeinwesens 

• Aufwertung / Stabilisierung des Ortskerns und positive Ausstrahlung auf die gesamte 
Gemeinde und nach außen 

• Verkehrspolitische Konsequenzen aus den Gegebenheiten des Dorfes und dem Mo-
bilitätsverhalten der Bürger 

• Konsequenzen aus den klimapolitischen Anforderungen der Zukunft soweit sie für die 
Dorfentwicklung von Relevanz sind (z.B.: E-Ladestationen, Qualität der Anbindung an 
den ÖPNV, etc.) 

 

Rahmenbedingungen für die Durchführung  

Die Erstellung des Dorfentwicklungskonzepts hat unter der Moderation des Planungsbüros in 

einem professionell gestalteten Prozess zu erfolgen 

• in enger Zusammenarbeit mit den gemeindlichen Gremien, 

• unter Einbeziehung  
o der Bürger,  
o aller im Dorf vertretenen politischen Parteien und Verbände, 
o der existierenden Vereine und  
o der hier ansässigen Unternehmer und Firmen.     

 
 

-1 von 2 – 

TOP Ö  9.1TOP Ö  9.1



 

Vorsitzender: Ralf Hübner Schriftführerin:  Margit Tolle  1. Beisitzer: Hans-Joachim Thomsen † 

Stellv. Vorsitzende: Ines Bitow Schatzmeisterin: Helga Matthießen  2. Beisitzer: Oliver Lammert 

Konto: DE21 2216 3114 0000 1436 50 GENODEF1HTE Raiffeisenbank Elbmarsch eG 

 

 -2 von 2- 

 

Begründung:         

Für die Gemeinde stehen wichtige Entscheidungen zu gemeindlichen Einrichtungen, wie z.B. 

Schule und Kindergarten und zur weiteren Entwicklung des Dorfes an. Deshalb soll unter 

möglichst breiter Einbindung aller Beteiligten (Bürger, Vereine, Verbände und Institutionen) 

eine Gesamtschau aller notwendigen und wünschenswerten gemeindlichen Projekte erstellt 

werden, die für die zukünftige dörfliche Entwicklung von Bedeutung sind. Dabei wird im Zuge 

des Planungsprozesses der Bedarf der Beteiligten ermittelt und ihr Einfallsreichtum genutzt. 

Aufgabe der Gemeindegremien wird es dann sein unter Berücksichtigung der finanziellen 

Mittel die durch das Entwicklungskonzept ermittelten, möglichen Projekte zu priorisieren und 

zu entscheiden. 

Diese Vorgehensweise wird  

• zu einer hohen Akzeptanz für die geplanten Vorhaben, 

• zu einer stärkeren Identifizierung der Bürger mit ihrer dörflichen Gemeinschaft und 

• zum Erhalt der Glaubwürdigkeit der Gemeinde gegenüber Fördermittelgebern 
 

führen. 

Das externe Planungsbüro ist erforderlich, um  

• die kompetente und professionelle Durchführung des Planungsprozesses, 

• die Beteiligung von Bürgern, Vereinen und Verbänden, 

• die Berücksichtigung verfügbarer Daten zum Ist-Zustand der Gemeinde und 

• die Außensichtweise eines erfahrenen Beraters/Planers  
 

sicherzustellen. 

 

8. November 2019 

Freie Wahlgemeinschaft 
Thomas Crefeld 

Gemeindevertreter 
 

 



 

Vorsitzender: Ralf Hübner Schriftführerin:  Margit Tolle  1. Beisitzer: Hans-Joachim Thomsen † 

Stellv. Vorsitzende: Ines Bitow Schatzmeisterin: Helga Matthießen  2. Beisitzer: Oliver Lammert 

Konto: DE21 2216 3114 0000 1436 50 GENODEF1HTE Raiffeisenbank Elbmarsch eG 

Freie Wahlgemeinschaft 

FW Hetlingen 

Blink 40d 

D-25491 Hetlingen 

info@fw-hetlingen.de 

www.fw-hetlingen.de 

www.facebook.com/fw.hetlingen 

 

 

 

Antrag der Freien Wahlgemeinschaft zum Bauausschuss am 28.11.2019 

 

Die Freie Wahlgemeinschaft beantragt, auf dem Dach des Feuerwehr-Gebäudes in 

Hetlingen eine Solaranlage zu errichten mit dem Ziel, die gewonnene Energie selbst zu 

verbrauchen 

 

Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Angebote einzuholen und bei der Aktiv-

Region einen Förderantrag zu stellen. Weiterhin wird die Verwaltung gebeten, zusätzliche 

Fördermittel einzuwerben. 

 

Im Haushalt 2020 sind die Mittel einzuplanen. 

 

Begründung: 

Die Freie Wahlgemeinschaft hat das Ziel, den in den gemeindlichen Liegenschaften 

verbrauchten Strom selber zu erzeugen, um möglichst schnell energieautark und klimaneutral 

zu wirtschaften und Betriebskosten zu sparen. 

 

Auf dem Dach des Kindergartenneubaus wurde bereits eine gemeindliche Solaranlage 

installiert, um den Strom selber zu verbrauchen. Dies wird in den kommenden Jahren den 

Haushalt entlasten. 

 

Bei den Planungen des Feuerwehr-Gebäudes in Hetlingen wurde auf Wunsch der Freien 

Wahlgemeinschaft auf die optimale Ausrichtung und Neigung des Daches für den Betrieb 

einer Solaranlage geachtet. Auch vorbereitende Leerrohre wurden damals verbaut, um 

zukünftige Installationskosten zu sparen. 

 

Nun ist es an der Zeit, nicht nur darüber zu philosophieren, sondern zu handeln. 

 

Hetlingen, den 06.11.2019 

 

Freie Wahlgemeinschaft 

Ralf Hübner 

Fraktionsvorsitzender 
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Harnau

Von: Michael Rahn <mr@kommunikateam.de>

Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2019 07:55

An: Harnau

Betreff: Vorlage tourist. Optimierung/Eltermninitiative

So lautete das Anschreiben von der Aktivregion, über das wir sprechen müssen: 

Hallo Herr Rahn, 

  

wie besprochen habe ich mich mal an die Erstellung eines Antragsentwurfes gemacht. Dabei sind einige Fragen 

aufgetreten. 

Vorab: Die Förderung der Brücke sieht das LLUR nicht über das Grundbudget:  

• Es ist aus deren Sicht nicht möglich, die Brücke inhaltlich mit der touristischen Infrastruktur in 

Zusammenhang zu bringen. Die Brücke und die dann auch wieder herzustellende Tragfähigkeit soll ja in 

erster Linie den Landwirten dienen. Wenn es in erster Linie Fußgängern und Radfahrern dienen sollte, dann 

würde eine geringere Tragfähigkeit ausreichen. Außerdem ist die Brücke derzeit noch aus touristischer Sicht 

ausreichend tragfähig. Schade, aber es war ein Versuch. Im übrigen muss zunächst immer versucht werden, 

andere Fördermittel zu prüfen, wie in diesem Fall der „landwirtschaftliche Wegebau“.  

  

Zu den übrigen Bestandteilen des Antrages werden noch Konkretisierungen einschließlich der Kosten benötigt. 

  

Radwegebeschilderung:  

Da hatte ich Ihnen ja schon mal grob die Kosten genannt. Es muss aber mit Holm noch einmal der genaue Verlauf 

abgestimmt werden; Würde Holm etwas dazu zahlen?  

  

Schutzhütte:  

Wie genau soll die Schutzhütte aussehen? Wie groß soll sie sein? Wie soll sie ausgestattet sein (Zahl der 

Seitenwände, Zahl der Sitzmöglichkeiten)? Empfehlung gemäß Qualitätsleitfaden Infrastruktur und Service im 

Radtourismus. Mind. 2 Seitenwände und Platz für 8 Personen.  

Eine Schutzhütte für Radler müsste eine ausreichende Zahl an Anlehnbügeln aufweisen; Empfehlung gemäß 

Qualitätsleitfaden Infrastruktur und Service im Radtourismus: für 8 Fahrräder, also 4 Anlehnbügel 

Sollen noch Außensitzplätze angeboten werden (bei gutem Wetter)?, üblich und dann Tisch-Bank-Kombinationen;  

  

Spielgerät:   
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Was soll es genau sein? Wie teuer ist es?    

  

Infotafel: 

Was genau soll Inhalt der Tafel werden? Wie groß? Ist da schon etwas abgestimmt? Wenn nein, wer macht das? 

Kosten? 

  

  

Es ist Ihrerseits also noch einmal zu klären, was beantragt werden soll und wie es im Detail aussehen soll.  

Dann müssen realistische Kosten ermittelt werden. 

  

Weiter ist die Frage zu klären, wer die Maßnahme seitens des Amtes begleiten wird. Ich habe zwar Frau Pein 

genannt, aber das ist bisher nicht geklärt. 

  

  

Grundsätzlich hatte ich Ihnen auch das alternative Vorgehen dargelegt: 

1. Der Kreis stellt auf eigene Kosten die Radwegebeschilderung her (Dauer; Zeitpunkt der 

Fertigstellung derzeit schwer einzuschätzen) 

2. Sie beantragen die Schutzhütte und das Spielgerät oder nur das Spielgerät über das 

Regionalbudget (Kosten Max. 20.000€!). 

3. Die Infofotafel allein wäre nur über das Regionalbudget umsetzbar, wenn sie mind. 3.750 € 

kosten würde. Die Kosten kann ich derzeit nicht einschätzen. 

  

Das Problem bei einer Umsetzung der Radwegebeschilderung über den Kreis würde sein, dass Sie die 

Schutzhütte mit Rastplatz und die Infotafel nicht über das Grundbudget gefördert bekämen, weil die 

Mindestpunktzahl von 16 nicht erreicht werden würde. 

  

Diese Hinweise hatten Sie bisher ja dazu veranlasst einen „Gesamtantrag“ für das Grundbuget der 

AktivRegion zu stellen. 

  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

  

Grüße aus dem echten Norden sendet 

  



[Seite]

Dirk Appel 

  

RegionNord 

Talstraße 9 

25524 Itzehoe 

Direkt Tel: 04821 / 94 96 32 34 

Zentrale Tel: 04821 / 94 96 32 30 

Fax.: (0 48 21) 94 96 32 99 

www.regionnord.com  

--  

Michael Rahn Op de Weid 2 25491 Hetlingen 04103 818 047 0171 880 6666 mr@kommunikateam.de 
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Antrag auf Gewährung einer Zuwendung im Rahmen der Maßnahmen:  
19.2 und 19.3 LPLR LEADER / AktivRegion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreff (Zuwendungszweck): 
 
 
Optimierung der touristischen Infrastruktur in der Gemeinde Hetlingen 
 

Bezug:  

 Förderung für die Durchführung der Vorhaben im Rahmen der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Strategie für  

      lokale Entwicklung  im Rahmen des LPLR, Maßnahme Code 19.2. 
 
          oder        
 

 Förderung zur Vorbereitung und Durchführung von Kooperationsmaßnahmen der Lokalen Aktionsgruppe  im Rahmen                     

          des LPLR, Maßnahme Code 19.3.  
 

Bei Maßnahmen nach Code 19.3: 
 

An dem Kooperationsprojekte sind       (Anzahl) LAG AktivRegionen anteilig beteiligt: 
 

• Federführende LAG AktivRegion       e.V mit       % 

• Beteiligte LAG AktivRegion       e.V mit       % 

• Beteiligte LAG AktivRegion       e.V mit       % 

•  

•  
 
 
 

 

Vom LLUR auszufüllen: 
 
BNRZD des Antragstellers:         

Aktenzeichen B in Profil:             
 

(Antragsteller/in 

Gemeinde Hetlingen 
Über Amt Geest und Marsch Südholstein 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege 
 

Ort, Datum 

 
28.10.2019 

1. Über die LAG AktivRegion 
Pinneberger Marsch & Geest e.V. 
über Amt Geest und Marsch Südholstein 
Amtsstraße 12 
25436 Moorrege 
 

Auskunft erteilt: 

Frau Pein 
Tel.-Nr.: 04122/854-124       
Fax: 04122/854-224 
E-Mail: m.pein@amt-gums.de 

Bankverbindung 
Name Geldinstitut:  
Volksbank Pinneberg-Elmshorn eG 
IBAN: DE88 2219 1405 0043 5570 90 
BIC: GENODEF1PIN 
: 

2. An das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt 
und Ländliche Räume (LLUR)  
Außenstelle Südwest 
Breitenburger Str. 25 
25524 Itzehoe 
 
 

Zuständiges Finanzamt: 
 
Pinneberg 
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1. Die Fördermaßnahme dient der Umsetzung des Schwerpunktes ( Mehrfachnennungen sind möglich, unter Kennzeich-
nung –fett markiert- des Hauptschwerpunktes): 
 

 Klimawandel und Energie 

 Nachhaltige Daseinsvorsorge 

 Wachstum und Innovation  

 Bildung 

 

2. Die Fördermaßnahme dient der Umsetzung des folgenden Kernthemas der Integrierten Entwicklungsstrategie:  
(Angabe des Kernthemas, keine Mehrfachnennungen) 

 

 Ortskerne zukunftsfähig gestalten 

 Mit Ressourcen nachhaltig umgehen 

 Land und Natur erleben 

 Lokale Bildungslandschaften aufbauen und stärken 

 
 

3. Fördermaßnahme  
(Kurze, eindeutige Beschreibung der geplanten Maßnahmen 
In der Beschreibung muss eindeutig dargestellt werden, was Gegenstand der Förderung ist.  
Bei Investitionen mit Angaben zum Grundstück und zum Eigentümer). 
 
Folgende Infrastrukturmaßnahmen sind im Rahmen dieses Projektes geplant 

• Touristische Radwegebeschilderung zwischen der Elbe über die Gemeinde Hetlingen nach Holm 

• Herstellung einer Schutzhütte an der neuen Radverbindung mit 5 Anlehnbügeln, Sitzbank 

• Ergänzung des Spielplatzes an der vorgenannten Radverbindung 

• Informationstafel zu einer alten Kopfweidenallee an der Radverbindung 
 
 

4. Fördermaßnahme  
(Kurze, eindeutige Beschreibung der Zielsetzung der geplanten Maßnahme . 
Ausführlichere Darstellungen sind unter Ziffer 9 vorzunehmen   
 
Ausgangslage: 
Die Ortslage der Gemeinde Hetlingen ist derzeit nicht in das kreisweite touristische Radwegenetz eingebunden. Die 
nächstgelegenen Strecken führen entlang des Elbdeiches sowie durch die Gemeinde Holm. Gleichzeitig wird die Ge-
meinde in Kürze mit der Wiedereröffnung der Landgaststätte Op de Deel über eine attraktive Einkehrmöglichkeit ver-
fügen, die auch für Radfahrer gut geeignet sein wird, weil die Öffnungszeiten und das Angebot zukünftig so geplant 
sind, dass Ausflügler dort am Wochenende auch tagsüber ein entsprechendes Angebot wahrnehmen können.  
Schutzhütten gibt es zwar in der Region einige, allerdings fehlen diese zwischen Wedel und Haseldorf. Die Schutz-
hütte.  
 
Entwicklungsziele: 
Die Gemeinde möchte in das touristische Radwegenetz eingebunden werden, wodurch man sich auch eine höhere 
Frequentierung der Gaststätte erhofft, die nur ca. 70 m von der Strecke entfernt liegt. Die Netzergänzung wird eine 
voraussichtliche Länge von 6 km  haben. Die Schutzhütte soll an der neuen Radverbindung am Weg „Idenburg“ / Ab-
zweig Krugstraße in Verbindung mit dem dort vorhandenen Spielplatz entstehen. Die Gemeinde wünscht sich eine 
möglichst vielseitige Nutzung, welche durch die Lage am Spielplatz gesehen wird. Nicht nur Radler können dort die 
Schutzhütte nutzen, sondern ebenso die Bevölkerung, da sich dieser Platz am Ortsrand großer Beliebtheit bei Fami-
lien erfreut. Da dort auch das Schachblumenfest stattfindet, kann die Schutzhütte auch dafür eingebunden werden, so 
dass insgesamt eine multifunktionale Nutzung gewährleistet wird. Auf die Schutzhütte bzw. den Rastplatz wird bereits 
von der Elbe aus hingewiesen, da sie nur ca. 1.200 m weit entfernt liegt und relativ schnell mit dem Rad erreichbar ist.  
Der Spielplatz soll durch ein weiteres Spielgerät ergänzt werden, wodurch der Rastplatz auch für Familien attraktiver 
wird. Auch die Familien aus dem Dorf werden davon profitieren.  
Die Weidenallee als typisches Element der Marsch nahe der Elbe ist derzeit nicht wahrnehmbar. Dieses soll durch 
eine Infotafel entlang der neuen Radverbindung verbessert werden. 
 
 

Kommentiert [DA1]: Das muss noch konkreter festgelegt wer-
den. 

Kommentiert [DA2]: Welches Gerät? Kosten? 
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6. Kosten- und Finanzierungsplan 
 
Aufwendungen:  

Die voraussichtlichen Gesamtausgaben (brutto) betragen insgesamt         Euro. 

Die Mehrwertsteuer ist nicht zuwendungsfähig.  
 
Der detaillierte Kosten- und Finanzierungsplan ist als Anlage beigefügt. 
 
 

Es wird eine Basisförderquote beantragt über         %. 
 

Es wird eine Erhöhung um         % beantragt, mit der folgenden Begründung: 

 

      
      
      
      

 
 
Es wird eine Erhöhung um         % beantragt, mit der folgenden Begründung: 

 

      
      
      
      

. 

Die beantragte Gesamtförderquote beträgt         %. 

 

Es wird die Gewährung einer Zuwendung beantragt über         €. 

 

 
 

 
7. Zur Finanzierung (Eigenmittel, Drittmittel, Sicherung der öffentliche Kofinanzierung sowie Folgekosten und deren 

Tragbarkeit) 
 
Die öffentliche Kofinanzierung wird aufgebracht von (schriftliche Bestätigung ist als Anlage beizufügen): 

      

 

Es werden Drittmittel eingesetzt (schriftliche Bestätigung ist als Anlage beizufügen) in Höhe von        € 

 
Die Darstellung der Folgekosten bzw. die wirtschaftliche Tragfähigkeit ist als Anlage beigefügt und werden vom Antrag-
steller getragen.  

 

 
Wirkung der Maßnahme 
Die Region ist insbesondere bei Tagesausflüglern sehr beliebt und die Nähe zu Wedel und Hamburg bietet große Po-
tentiale. Die Nutzung dieser Potentiale kann durch die Ergänzung der touristischen Radwegebeschilderung verbessert 
werden. Das gilt sowohl für Hetlingen als auch für Holm, da auch Holm nun auf direktem Weg von der Elbe ausge-
schildert sein wird. Die wieder eröffnete örtliche Gaststätte wird indirekt von der Anbindung an das touristische Rad-
wegenetz profitieren.   
Der Kreis hat signalisiert, dass er die Radwegebeschilderung befürwortet und den Abschnitt später in den regelmäßi-
gen Wartungsturnes übernehmen wird.    
Der kombinierte Rast- und Spielplatz wird multifunktional genutzt und dient sowohl Einheimischen wie Ausflüglern als 
Treffpunkt im „Grünen“.    
Die Infotafel zur Weidenallee dient der Wissensvermittlung über die Funktionen der Kopfweiden als Lebensraum für 
Tiere sowie der früheren Nutzung der Zweige als Rohmaterial des „Bandreißens“. Hierbei handelt es sich um ein tradi-
tionelles Handwerk, bei dem aus Weidengehölz Reifen für die Ummantelung von Holzfässern hergestellt wurden. Die-
ses Handwerk war in früheren Zeiten in der Region (v.a. Haseldorf und Hetlingen) weit verbreitet  
 

5. Die Maßnahme soll am       begonnen werden  und am        fertiggestellt sein. 

 

Kommentiert [DA3]: noch alles in Arbeit 

Kommentiert [DA4]: Die Daten sollten wir kurz vor Abgabe fest-
legen, wenn wir einen Sitzungstermin für den Vorstand festgelegt 
haben 
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8. Bewertung möglicher Umweltauswirkungen des Projektes: 

 die Umweltauswirkungen wurden im Baugenehmigungsverfahren bewertet.  

       Die Baugenehmigung ist als Anlage beigefügt. 
 

 die Investition ist nicht baugenehmigungspflichtig. Eine Bewertung der Umweltauswirkungen  

       (z.B. Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde) ist als Anlage beigefügt. 
 

 Entfällt, es handelt sich ausschließlich um Vorarbeiten zu einer Investition. Negative Umweltauswirkungen sind  

       nicht zu erwarten. 
 

 
 
 
 
 
 
9. Angaben über die zur erwartenden Zielerreichungen sowie weitere Monitoringangaben: 
 

 
a. Es handelt sich um ein modellhaftes Projekt / neue Handlungsansätze mit dem Bezugsraum  

 

 Regionsebene  

 Schleswig-Holstein 

 
Kurze Erläuterung: 
      

 
 
 
 
 

b. Neu und direkt geschaffene Arbeitsplätze: 
 

      AK geringfügig Beschäftigte   männlich  /   weiblich 
      AK Teilzeitbeschäftigte           männlich  /   weiblich 
      AK Vollzeitbeschäftigte           männlich  /   weiblich 

 
 
c. Bei Kooperationsmaßnahmen nach Code 19.3: 

 

 an der Kooperation sind≥ 10 LAG AktivRegionen beteiligt. 

 
 

 
 
 

 
d. Bei Maßnahmen des Schwerpunktes Klimawandel und Energie (ggf. auch bei Maßnahmen aus den anderen 

Schwerpunkten) in dem Kernthema: 
 

Landesziele / Indikator Wert  

Geplante eingesparte Menge CO2 bzw. CO2 – Äquivalente in Tonnen       t. 

Ersatz Fossiler Brennstoffe durch den Einsatz erneuerbarer Energien in kwh/ a       kwh / a. 

 

IES Ziele im Kernthema „Mit Ressourcen nachhaltig umgehen“  Indikator Wert 

Ziel: Bewusstsein/Bildung für nachhaltige Entwicklung und Ressourcenschutz so-
wie für die Problematik des Klimawandels und der Energiewende erhöhen 

Anzahl erreichter Perso-
nen 

      

Anzahl Projekte  

Begründung  
      
 

 

 Indikator Wert 

Ziel: Steigerung der Energieeffizienz und *Reduzierung der CO2-Emissionen Anzahl Projekte       
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Einsgesparte Menge in 
CO2 (t), 

 

Begründung  
      
 

 

 Indikator Wert 

Ziel: Modellprojekte zur Energiegewinnung und /oder -einsparung generieren Anzahl Projekte       

Begründung  
      
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
e. Bei Maßnahmen des Schwerpunktes Nachhaltige Daseinsvorsorge: 

 

Landesziele / Indikator Wert  

Anzahl der an dem Projekt beteiligen Kommunen / Institutionen    
Beschreibung der Art der Beteiligung (nachzuweisen über schriftliche Vereinbarungen zur finanziellen, organisatorischen 

oder inhaltlichen Kooperation): 

 
 
 
 

 

 

IES Ziele im Kernthema: „Ortskerne zukunftsfähig gestalten“  Indikator Wert 

Ziel: 
Versorgung vor Ort sicher stellen / Attraktivität erhöhen 
 

Anzahl Gemeinden mit 
Ortskernentwicklungs-
konzept 

 

Neue und gesicherte An-
gebote 

 

Anzahl der erhaltenen 
ortsbildprägenden Ge-
bäude 

 

Begründung  
 

 Indikator Wert 

Ziel: 
Barrieren abbauen und Mobilität erhöhen 

Anzahl der Projekte mit 
Schwerpunkt Erhöhung 
der Mobilität 

 

Begründung:  

 
 

 
 

 
f. Bei Maßnahmen des Schwerpunktes Wachstum & Innovation:  

 

Landesziele / Indikator Wert  

Geplanter  zusätzlicher Umsatz pro Jahr (Darstellung, ggf als Anlage beigefügt).  
 

       € 

Darstellung der Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten:  
 

 

IES Ziele im Kernthema „Land und Natur erleben“ Indikator Wert 

Ziel: 
Verbesserung der Lebens- und Aufenthaltsqualität 

Anzahl öffentlicher  Pro-
jekte  

1 
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Begründung  
 

 

 Indikator Wert 

Ziel:  
Gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Standortstärken 

Anzahl von Projekten mit 
Kooperationscharakter 

?? 

Begründung  
 

 

 Indikator Wert 

Ziel: 
Steigerung der regionalen Wertschöpfung/Wirtschaftskreisläufe sowie kleiner 
und mittelständischer Unternehmen 

Zusätzlicher Umsatz pro 
Jahr (Basis Wirtschaftlich-
keitsberechnung / Um-
satz-schätzungen) 

Nicht messbar 

Begründung  
Durch die touristische Radwegebeschilderung wird die Gemeinde Hetlingen in das kreisweite Netz eingebunden. Dadurch ergibt 
sich indirekt, dass die neu eröffnete Gaststätte Op de Deel an das Radwegenetz angebunden wird und Radler dort Halt machen. 
Auch die Gemeinde Holm wird von der Elbe aus auf kürzerem Wege direkt erreichbar sein, was auch dort für die Gastronomie 
unterstützend wirken kann.   
  
 

 

 
 
 
 
 
 

 
g. Bei Maßnahmen des Schwerpunktes Bildung:  

 

Landesziele / Indikator Wert  

Geplante zu erreichende Teilnehmerzahlen 
 

        

 

IES Ziele im Kernthema: „Lokale Bildungslandschaften aufbauen und stärken“ Indikator Wert 

Ziel: 
Entwicklung von aufeinander abgestimmten Bildungsstrukturen 

Anzahl der Projekte zum 
Aufbau von Bildungsnetz-
werken / -landschaften 

      

Begründung  
      

 

 Indikator Wert 

Ziel:  
Neue Bildungsorte und -angebote für den Ausbau ganztägiger Betreuung er-
schließen 
 

Anzahl Projekte       

Begründung  
      

 

Ziel:  
Entwicklung von Angeboten speziell für bildungsbenachteiligte Zielgruppen 
 

Anzahl Projekte       

Begründung  
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10. Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wird beantragt (ggf. ankreuzen): ) 
 

     Ja 

 
Begründung der Dringlichkeit:  
 
      

 
 

 
 

11. Erklärungen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers, dass sie / er die folgenden Unterlagen zur Kenntnis 
genommen hat und sie -soweit es sich nicht ohnehin um allgemein verbindliche Rechtsvorschriften handelt 
- als verbindlich anerkennt:  
 

• Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften 
-ANBest-K-; bzw. Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung – ANBest-P; 

• Baufachliche Ergänzungsbestimmungen zu den Verwaltungsvorschriften VV / VV-K Nr. 6 zu § 44 Abs. 1 LHO  
(ZBau) (bei Baumaßnahmen); 

• Richtlinie zur Förderung der Umsetzung von LEADER in Schleswig-Holstein vom 02.10.2015 i. V. m. mit dem Lan-
desprogramm Ländlicher Raum (LPLR); 

• Merkblatt zu Kürzungen und verwaltungsrechtlichen Sanktionen mit Rahmensanktionskatalog für investive ELER-
Maßnahmen; 

• Information der Begünstigten von Mitteln aus dem Europäischen Agrarfonds (EGFL/ELER) über die Veröffentli-
chung von Informationen gemäß Artikel 111 der Verordnung (EU) Nr.1306/2013. 

• Erklärung der Zahlstelle EGFL / ELER zur Erfüllung der Informationspflicht bei der Erhebung von personenbezoge-
nen Daten 

 

12. Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller erklärt, dass 

• das Vorhaben noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen 
wird, sofern keine Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn erteilt wurde; 

• die jeweiligen Bestimmungen für die Vergabe öffentlicher Aufträge beachtet werden/wurden; 

• Mittel aus weiteren Förderprogrammen der EU nicht beantragt wurden und werden; 

• die Gesamtfinanzierung gesichert ist. 

• er / sie als natürliche oder juristische Person des privaten Rechts eine gewerbliche oder freiberufliche  
Nebentätigkeit ausübt:     Ja oder  Nein 
 

•  
Die Antragstellerin bzw. der Antragsteller versichert die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Antrag und in den 
Antragsunterlagen gemachten Angaben.  
 

 
 

13. Dem Antrag wurden folgende Unterlagen beigefügt: 
 

 Kosten- und Finanzierungsplan 

 Darstellung der Finanzierung  

 Nachweis der öffentlichen Kofinanzierung  (bei privaten Antragsstellern)  

 Darstellung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit  inklusive der Folgekosten 

 bis zum 31.12.2018: Erklärung zur Einhaltung des Landes-Mindestlohngesetzes 

 Beschluss der Gemeinde(n) 

 Baugenehmigung 

 Bewertung der erwartenden Umweltauswirkung 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
_____________________________________________ 
              (Rechtsverbindliche Unterschrift ) 





Neueröffnung
Op de Deel

Routenverlauf der touristischen Radwege-Ausschilderung mit Schilderstandorten
Netzergänzung (Elbe - Hetlingen - Holm) 

Übersicht: Optimierung der touristischen Infrastruktur in der 
Gemeinde Hetlingen

Infotafel Weidenallee

Rastplatz mit
Schutzhütte

Radwegebeschilderung
gemäß Raderlass

Ausschnitt aus dem Radwegekataster des Kreises Pinneberg
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Harnau

Von: Michael Rahn <mr@kommunikateam.de>

Gesendet: Freitag, 1. November 2019 13:04

An: Harnau

Betreff: Spielplatzinitiative/Vorschlag aktivregion

Hallo Herr Rahn, 

  

Spielplatz und Schutzhütte könnte man ggfs. als Einzelprojekt  über das Regionalbudget umsetzen, wenn es denn 

kommt…. (hier wäre die zurreichende Mindestpunktzahl deutlich geringer und die Förderung mit 80 % Brutto relativ 

gut). 

Die Meinungen zum Regionalbudget sind doch sehr „differenziert“, daher auch die neue Abfrage. Ich habe derzeit 

noch keine Einschätzung, was dabei herauskommen wird. 

  

Grundsätzlich können Sie die Maßnahmen aber auch über das Grundbudget beantragen:  

• Schutzhütte 

• Spielgerät 

• Radwegebeschilderung (hier hatte mir der Kreis ja gesagt, dass er nächstes Jahr derartige Optimierungen 

prüfen lassen will; Mit einer Umsetzung rechne ich dann aber nicht vor 2021);  

• Brücke  

  

Folgende Fragen müssten jetzt geklärt werden: 

• Radwegebeschilderung ggfs. über Kreis? Dann aber voraussichtlich lange „Wartezeit“ bis zur Umsetzung; ich 

habe die Kosten mal ganz grob abgeschätzt, ohne die genaue Situation zu kennen. (z.B. weiß ich nicht, wo 

ggfs. geeignete Pfosten schon vorhanden sind, die man nutzen darf; das ergibt erst die Kartierung): Ich gehe 

daher mal sehr grob von 3.500 bis 4.000 € aus. (Kartierung, Material; Montage, Eingaben ins 

Kreiskataster);  Wenn Sie das selbst im Rahmen des AktivRegions-Projektes in die Wege leiten, geht es ggfs. 

etwas schneller und der Gasthof „Op de Deel“ würde früher davon profitieren.  

• Brücke über das Land aus dem Programm für den ländlichen Wegebau? Ist Herr Rieger da schon aktiv 

geworden? Ich war mit ihm so verblieben, dass er sich beim Land erkundigt und sich dann mit Ihnen in 

Verbindung setzt. 

  

  

Wenn es mit der Brückenförderung nicht klappt, dann könnte man auch über das Grundbudget der AktivRegion 

gehen und alle Maßnahmen zusammen in einem Projektpaket fördern lassen. 

Es wäre alles als zusammen als touristische Maßnahme „gut zu verkaufen“, weil es gut ineinander greift.  
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Die Förderquote läge bei 55 % der Nettokosten. Dabei gäbe es aber nicht mehr als die max. mögliche Fördersumme 

i.H. von 100.000 €  

  

  

Die Bewertung der Projekte als Einzelmaßnahmen im Grundbudget würde nicht genügend Punkte erhalten, daher ist 

eine Verbindung der Schutzhütte und des Spielgerätes mit der Radwegebeschilderung und/oder der Brücke 

günstiger, weil man dann ein „verbindendes Element“ zu den Nachbargemeinden hätte. 

  

Insofern wäre ein „Projektpaket“ aus Spielgerät/Schutzhütte/Beschilderung schon gut.   

  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

Dirk Appel 

  

RegionNord 

Talstraße 9 

25524 Itzehoe 

Direkt Tel: 04821 / 94 96 32 34 

Zentrale Tel: 04821 / 94 96 32 30 

Fax.: (0 48 21) 94 96 32 99 

www.regionnord.com  

--  

Michael Rahn Op de Weid 2 25491 Hetlingen 04103 818 047 0171 880 6666 mr@kommunikateam.de 
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